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1 Versorgungsmanagement 

1.1 Umstellung auf ein Gesamtbudget in der Verhinderungs- und 
Kurzzeitpflege gem. § 42a SGB XI (ab 01.07.2025) 

Um die Umstellung auf einen gemeinsamen Jahresbetrag der Verhinderungs- und Kurzzeit-

pflege zum 01.07.2025 im Bestandssystem BITMARCK_21c|ng möglichst reibungslos zu ge-

stalten, empfehlen wir Ihnen die Erfassungen entsprechender Leistungsmaßnahmen in den 

Anwendungsfällen „Ambulante Pflege bearbeiten“ und „Stationäre Pflege bearbeiten“, wie 

folgt vorzunehmen: Sofern die Leistungen direkt für das ganze Jahr bzw. halbjahresübergrei-

fend genehmigt werden sollen, ist jeweils eine Leistungsmaßnahme vom 01.01.2025 bis zum 

30.06.2025 und vom 01.07.2025 bis zum 31.12.2025 zu erfassen.  

1.2 Datenaustauschverfahren Hybrid DRG Vertragsärzte 

Gemäß § 115f SGB V vereinbaren der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausge-

sellschaft (DKG) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) einen Katalog an Leis-

tungen, die auf Grundlage einer speziellen sektorengleichen Vergütung, genannt „Hybrid-

DRG“, vergütet werden. Durch die neue Vergütungssystematik für medizinische Leistungen 

können bei den Krankenhäusern und Vertragsarztpraxen spezielle Fallpauschalen gleicher-

maßen gezahlt werden. 

Die neue Technische Anlage Hybrid-DRG-AV vom 26.03.2024 ist spätestens ab 1. Januar 

2025, rückwirkend ab dem 01.01.2024 anzuwenden. Bis zu diesem Datum müssen die Kran-

kenkassen in der Lage sein, die Abrechnungsdaten elektronisch zu verarbeiten und die ein-

gehenden Rechnungen innerhalb von 21 Tagen zu bezahlen. So lange gilt eine Übergangs-

regelung. 

Mit dem Release 25.10.p02 (geplante Marktfreigabe: 04.12.2024) wird die Annahme und 

Verarbeitung inkl. der Zahlungsfunktion zum Datenaustauschverfahren Hybrid DRG zur Ver-

fügung gestellt. Da bis heute keine finalisierte Technische Anlage mit dem Fehlerverzeichnis 

existiert, wurde aufgrund des Entwurfes lediglich im Import das Fehlerverzeichnis zur Verfü-

gung gestellt, um Sie bei der optimalen Sachbearbeitung zu unterstützen und den reibungs-

losen Ablauf sicherzustellen. Da sich das Fehlerverzeichnis derzeit aufgrund der Entwurfs-

fassungen jederzeit ändern kann, weisen wir auf ggf. redaktionelle Abweichungen hin. Das 

Fehlerverfahren inkl. Export wird mit einer angemessenen Vorlaufzeit nach Finalisierung be-

reitgestellt. Das neue Verfahren startet zum Stichtag 01.01.2025, bis zu diesem Termin 

muss das Release 25.10.p02 rechtzeitig installiert werden. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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2 Zahlungsverkehr 

2.1 Monatsabrechnung GSV 

2.1.1 Neue GSV-Verteilungsschlüssel zur Rentenversicherung für das 
Jahr 2025 

Weiterleitungsquote der Rentenversicherungsbeiträge durch die Einzugsstellen nach 

§ 28k SGB IV 

Ab dem Ist-Monat 01/2025 gelten die für das Jahr 2025 aktualisierten Verteilungsschlüssel 

für die Deutsche Rentenversicherung Bund und die regionalen Rentenversicherungsträger. 

 

Verteilungsschlüssel für das Kalenderjahr 2025 

Bundesträger (gesamt) => 0,47463 

Regionalträger (gesamt)  =>  0,52537 

 

Bitte erfassen Sie die ab 01.01.2025 gültigen Verteilungsschlüssel im 21c_admin (Fachberei-

che > Monatsabrechnung > RV-Verteilungsschlüssel bearbeiten) noch im Jahr 2024, damit 

diese ab dem Ist-Monat 01/2025 verwendet werden. 

Die Besonderheiten hinsichtlich der Anteile im Falle von mehreren Regionalträgern sind zu 

beachten. Hierzu verweisen wir auf das Schreiben der Deutschen Rentenversicherung Bund 

an den GKV-Spitzenverband vom 01.10.2024 (s. Seite 5 ff). 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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2.1.2 Schreiben der Deutschen Rentenversicherung Bund an den 
GKV-Spitzenverband vom 01.10.2024 
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